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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Organisation

Die 2007 verabschiedete E-Government-Strategie Schweiz, die zum Ziel hat, dass
Wirtschaft und Bevölkerung Geschäfte mit Behörden elektronisch abwickeln können,
war Gegenstand verschiedener, die Bundesverwaltung betreffender Vorstösse im
Berichtsjahr. Thema war dabei die Idee der Open Government Data, also die Öffnung
der Datenbestände des Bundes. Verschiedene Interpellationen fragten etwa die
Organisation des Zugangs zu solchen Daten, allfällige Kosten oder die Zusammenarbeit
mit den Kantonen nach (11.3445 (Riklin (cvp, ZH)), 11.5039 und 11.5040 (Graf-Litscher (sp,
TG))). In der Wintersession nahm der Nationalrat zudem ein Postulat Wasserfallen (fdp,
BE) an, das den Bundesrat beauftragt, die Chancen und Risiken der Zugänglichkeit zu
Daten und Dokumenten des Bundes abzuschätzen. Eingereicht aber noch nicht
behandelt wurde zudem das Postulat Riklin (11.3902), das einen Masterplan zu Open
Government Data verlangt. Der Bundesrat beurteilte das Thema als neu und deshalb
wichtig, wollte aber zuerst Grundlagen schaffen. Er beantragte deshalb die Annahme
des Postulats Wasserfallen, aber die Ablehnung des Vorstosses von Kathy Riklin. 1

POSTULAT
DATUM: 23.12.2011
MARC BÜHLMANN

Landesverteidigung

Militärorganisation

Contre l’avis du Conseil fédéral, le Conseil national a adopté, par 138 voix contre 48, un
postulat Wasserfallen (prd, BE), qui demandait au gouvernement de procéder à
l'examen de la planification des périodes de service militaire en tentant d’organiser les
école de recrues et les cours de répétition en fonction du calendrier des hautes écoles
et en introduisant un maximum de flexibilité, afin d’atténuer les inconvénients qui en
résultent pour les entreprises et les haute écoles. Le postulat a été classé dans le cadre
de l'examen de développement de l'armée (voir ici). 2

POSTULAT
DATUM: 01.10.2008
ELIE BURGOS

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Finanzmarkt

In einem 2015 eingereichten Postulat forderte der grüne Ständerat Recordon (VD) einen
Bericht zur Frage, wie der Schweizerische Finanzplatz dazu veranlasst werden könnte,
eine führende Rolle in Sachen  Finanzierung einer nachhaltigen Entwicklung zu
übernehmen. Da der ursprüngliche Urheber des Geschäfts die Wiederwahl in die kleine
Kammer im Herbst 2015 verpasste, wurde das Postulat von Ständerat Cramer (gp, GE)
übernommen. Dieser kam insbesondere unter Berücksichtigung der bundesrätlichen
Stellungnahme zum Postulat zum Schluss, dass bereits etliche Punkte des Vorstosses im
Rahmen des neuen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) aufgenommen worden
waren. Nachdem Bundesrätin Leuthard dies bestätigt hatte, zeigte sich Cramer
schliesslich bereit, das Postulat zurückzuziehen und damit einen übermässigen
bürokratischen Aufwand zu vermeiden. 3

POSTULAT
DATUM: 17.12.2015
NICO DÜRRENMATT
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Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energiepolitik

Le Conseil national a transmis un postulat Wasserfallen (plr, BE) demandant au Conseil
fédéral d’établir un rapport sur l’approvisionnement futur de la Suisse en électricité
qui tienne compte de l’évolution de la consommation d’électricité, des risques de
sécurité des modes de production, de la sécurité de l’approvisionnement, de l’écologie,
de la politique extérieure ainsi que d’aspects économiques. 4

POSTULAT
DATUM: 09.06.2011
LAURENT BERNHARD

Suite à l’adoption d’un postulat Wasserfallen (plr, BE) par le Conseil national en mars, le
Conseil fédéral a été chargé de proposer des mesures permettant de promouvoir
l'investissement dans l'efficacité énergétique des bâtiments sur le marché du
logement. Le dépositaire a fait valoir que le droit du bail en vigueur n'incitait guère à de
tels investissements. 5

POSTULAT
DATUM: 22.03.2013
LAURENT BERNHARD

Netz und Vertrieb

Mit einem im Jahr 2015 eingereichten Postulat wollte der Walliser Nationalrat Mathias
Reynard (sp) vom Bundesrat wissen, ob statt der geplanten – und im Kanton Wallis stark
umstrittenen – elektrischen Oberleitung auch der Bau einer unterirdischen
Hochspannungsleitung zwischen Chamoson (VS) und Ulrichen (VS) in die Planung des
Schweizer Stromnetzes aufgenommen werden könnte. Der Postulant argumentierte,
dass durch Freileitungen viele negative Effekte in den Bereichen Gesundheit sowie
Lärmbelastung für die Anwohnerinnen und Anwohner entstünden und das
Landschaftsbild, der Wert der Liegenschaften und der Tourismus darunter leiden
würden. Eine entsprechende Machbarkeitsprüfung durch Fachleute im Auftrag des
Kantons Wallis sei positiv ausgefallen. Zudem sei es möglich, dass das Parlament eine
Erdverkabelungspflicht für Hochspannungsnetze ins StromVG (Bundesgesetz zum Um-
und Ausbau der Stromnetze) aufnehme, mutmasste der Postulant. 
Dem entgegnete Energieministerin Doris Leuthard in der Frühjahrssession 2017 im
Nationalrat, dass aufgrund des ständerätlichen Erstrat-Entscheids in den Beratungen
zum Um- und Ausbau der Stromnetze wohl keine Bodenverlegungspflicht für
Hochspannungsleitungen ins Gesetz kommen werde. Zudem sei es nicht angebracht, in
laufende Verfahren einzugreifen; Beschwerden gegen den Plangenehmigungsentscheid
für den Bau der Hochspannungsleitung seien derzeit beim Bundesgericht hängig. Der
Nationalrat liess sich jedoch von der ablehnenden Haltung des Bundesrats nicht
überzeugen und nahm das Anliegen mit 127 zu 60 Stimmen bei fünf Enthaltungen an. 6

POSTULAT
DATUM: 09.03.2017
MARCO ACKERMANN

Mittels eines Postulats forderte Nationalrat Jürg Grossen (glp, BE) vom Bundesrat einen
Bericht, der aufzeigen soll, wie hoch der jährliche Energieverbrauch von steuerbaren
Geräten wie Elektroboiler, Speicherheizungen, Wärmepumpen, Pumpspeicher usw. in
der Schweiz ist. Hintergrund dieses Begehrens war die Frage nach der Vereinbarkeit der
Förderung erneuerbarer Energien, wie sie im ersten Massnahmenpaket der
Energiestrategie 2050 festgehalten ist, und dem heutigen, über den Tagesverlauf
schwankenden Stromkonsumverhalten. Mit der Förderung der alternativen
Energiequellen (v.a. Sonne und Wind) und der geplanten Abschaltung der
Atomkraftwerke wird die konstante Stromproduktion (Bandstrom) teilweise wegfallen
und die Energieproduktion wird ebenfalls über den Tagesverlauf schwanken. Schon seit
längerer Zeit drosseln die Stromanbieter mittels der Rundsteuertechnik den
Energieverbrauch von steuerbaren Geräten wie beispielsweise Boilern zu
Spitzennachfragezeiten, beziehungsweise stützen ihn bei Stromüberangebotszeiten,
um die Nachfrage an das Bandstromangebot anzupassen. In einer neuen Form soll nun
die Rundsteuertechnik auch bei den erneuerbaren Energien eingesetzt werden. Der
geforderte Bericht soll zeigen, wie viel Strom solche steuerbaren Geräte gesamthaft
verbrauchen, wie viele Einschaltzyklen derzeit schon absichtlich in preisgünstigere
Stromüberangebotszeiten verschoben werden, welche Chancen und Risiken mit
weniger Bandstrom einhergehen und ob allfällige Massnahmen zu treffen sind, so etwa
ein Systemumbau bei der Rundsteuerung.

Der Bundesrat hatte im Vorfeld der Ratsdebatte zur Ablehnung des Postulats geraten

POSTULAT
DATUM: 08.03.2018
MARCO ACKERMANN
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und dies mit dem Verweis auf den Bericht zum Postulat Nordmann begründet. In
diesem Bericht habe der Bund bereits viele Analysen zum Stromverbrauch
vorgenommen, jedoch keine Analysen zum Stromverbrauch über den Tagesverlauf
gemacht, wie dies das vorliegende Postulat erfordere. Eine Untersuchung über den
Tagesverlauf würde einen grossen Aufwand mit sich bringen. Im Rat betonte
Bundesrätin Doris Leuthard, dass diese Untersuchung zudem ein «Business Case» sei,
also wirtschaftliche Interessen seitens der Strombranche an einer solchen Analyse
bestünden, und es deshalb im Sinne einer Schonung der Bundesressourcen nicht die
Aufgabe des Staates sei, hier aktiv zu werden. Grossen vertrat hingegen die Meinung,
dass das BFE die Daten mit geringem Aufwand einfach zusammentragen könne, da beim
Einbau solcher Geräte diverse Formulare auszufüllen seien und die Angaben zum
Stromverbrauch bei den Unternehmen bereits bestünden. Das Begehren schien die
Mehrheit der grossen Kammer, mit Ausnahme der SVP- und CVP-Fraktion zu
überzeugen, sodass der Nationalrat das Postulat mit 104 gegen 84 Stimmen bei 4
Enthaltungen annahm. 7

Kernenergie

Die geplanten Teilrevisionen der Kernenergieverordnung, der UVEK-
Ausserbetriebnahmeverordnung und der UVEK-Gefährdungsannahmeverordnung
sorgten in der Vernehmlassung für ausserordentlich viel Aufruhr und Kritik. Ständerat
Damian Müller (fdp, LU) forderte deshalb mittels eines Postulats vom Bundesrat die
Ausarbeitung eines Berichts durch unabhängige Fachexperten im Bereich
Strahlenschutz. Dieser Bericht soll die Konsequenzen der geplanten Teilrevisionen für
die Bevölkerung aufzeigen und die neuen Grenzwerte beurteilen.
Aufmerksam wurde der sich selbst als Atomkraftbefürworter bezeichnende Müller auf
die Problematik, da rund 16 Kantone, darunter auch sein Stand Luzern, in der
Vernehmlassung ihre Bedenken an der Revision geäussert hatten und darin eine
Verminderung des Strahlenschutzes sahen. Zudem erkannte er in der ganzen Revision
ein rechtsstaatliches Problem, weil beim Bundesverwaltungsgericht ein
Gerichtsverfahren gegen das ENSI im Bereich Strahlenschutz hängig war und das ENSI
dem für die Teilrevisionen zuständigen UVEK angehörig ist. Gemäss einer Stellungnahme
des Zürcher Anwaltsverbandes, auf die sich Müller in der Ständeratsdebatte stützte, ist
die Änderung der rechtlichen Grundlagen mit dem Zweck, den Verfahrensausgang zu
beeinflussen, während eines Gerichtsverfahrens rechtsstaatlich problematisch. 
Der zur Ablehnung ratende Bundesrat betonte die Unabhängigkeit des ENSI. Die
Anpassungen würden den Wortlaut der bisherigen Bestimmungen präzisieren, seien
verhältnismässig, nachvollziehbar sowie auch praxisnah. Zudem habe die KNS den
Bundesrat in dieser Sache beraten und diese Änderungen als sachgerecht eingestuft.
Bundesrätin Doris Leuthard beteuerte im Rahmen der Ständeratsdebatte in der
Sommersession 2018 des Weiteren, dass diese Änderungen nichts mit dem Gerichtsfall
zu tun haben und das UVEK schon seit 2012 an dieser Anpassung arbeite. Weiter
betonte sie, dass es hier nicht um Dosisgrenzwerte bei technischen Störfällen gehe,
diese würden so bestehen bleiben wie bis anhin, sondern um Dosisgrenzen bei
Naturereignissen. Dies sei in der Diskussion fälschlicherweise vermischt worden. Strittig
seien folglich einzig die Dosisgrenzwerte bei Naturereignissen. Leuthard schlug deshalb
vor, dieses Postulat in der zuständigen Kommission zu beraten. Ivo Bischofberger (cvp,
AI) stellte daraufhin den Ordnungsantrag, das Postulat an die zuständige Kommission zu
überweisen, womit sich Müller einverstanden erklärte. 8

POSTULAT
DATUM: 14.06.2018
MARCO ACKERMANN

Um das Postulat Müller (fdp, LU; Po. 18.3175) zu erweitern, reichte die UREK-SR im
November 2018 ein Kommissionspostulat «Dosisgrenzwerte bei Kernanlagen,
radioaktive Strahlung und Strahlenschutz» ein. Mit diesem Postulat forderte die
Kommission einen Bericht, der aufzeigt, welche konkreten Folgen die Änderungen der
Teilrevision der Kernenergieverordnung, der UVEK-Ausserbetriebnahmeverordnung und
der UVEK-Gefährdungsannahmeverordnung für die Bevölkerung haben. Vor allem die
neu festgelegten radioaktiven Grenzwerte sind dabei im Vergleich zu internationalen
Empfehlungen und Erkenntnissen aus der Wissenschaft zu beurteilen. Im Unterschied
zum Postulat Müller soll dieser Bericht konkret auf Befunde der Wissenschaft zu
ionisierender Strahlung im Niedrigdosisbereich, auf jene aus der Medizin und auf die
Entwicklungen der radioaktiven Belastungen aus verschiedenen Quellen eingehen –
immer auch im Hinblick auf die Verhältnismässigkeit zwischen dem Schutz der
Bevölkerung und dem Nutzen der Anwendung von Technologien im Zusammenhang mit
Radioaktivität. Die Schweizer Strahlenschutzkonzepte sollen zudem im Bericht direkt

POSTULAT
DATUM: 18.03.2019
MARCO ACKERMANN
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mit internationalen Standards und Richtlinien verglichen werden. Der Bundesrat
beantragte das Postulat – entgegen seinem Antrag vom Mai 2018 zum vorangehenden
Postulat Müller – zur Annahme.

In der Frühjahrssession 2019 debattierte die kleine Kammer die beiden Postulate
zusammen in einer Sitzung. Werner Luginbühl (bdp, BE), der für die Kommission sprach,
betonte die hohe Komplexität der Fragestellung. Er erklärte, dass sich die UREK-SR an
drei Sitzungen mit dem Geschäft Müller, das an die Kommission zur Vorberatung
zurückgewiesen worden sei, befasst habe. Die Kommission habe zudem umfangreiche
Anhörungen durchgeführt, was bei einer Vorberatung von Vorstössen eher unüblich sei.
Diese Anhörungen hätten aber nicht zu eindeutigen Ergebnissen geführt, weshalb die
Kommission einen erweiterten Bericht zu dieser Frage als sachdienlich erachte. Um
diese erforderlichen Informationen und Zusammenhänge für eine seriöse Beurteilung
zu erhalten, habe man folglich das vorliegende (dem Postulat Müller gegenüber etwas
weitreichendere) Kommissionspostulat eingereicht. Auf Grund dessen solle der
Bundesrat eine «wirklich unabhängige Expertenkommission», die auch ausländische
Experten beinhalte, mit der Behandlung der Fragestellung beauftragen, betonte
Luginbühl. Um dem erweiterten Kommissionspostulat, mit dem seine Anliegen
gleichermassen umgesetzt würden, den Vorrang zu geben, zog Müller in der Folge sein
Postulat (Po. 18.3175) zurück.
Ein umstrittener Punkt in der Ständeratsdebatte betraf die nur indirekt mit den
Postulaten in Zusammenhang stehende Frage, ob der Bundesrat eine Verordnung
ändern könne und/oder solle, wenn dazu gerade ein hängiges Gerichtsverfahren und
eine parlamentarische Debatte vorliegen. So hatte der Bundesrat per 1. Februar 2019
eine Verordnungsrevision in Kraft gesetzt, welche tiefere Anforderungen an den
Strahlenschutz im Gesetz konkretisiert und damit den Weiterbetrieb der AKWs
sicherstellt, obwohl sich in der Vernehmlassung diesbezüglich viele kritische Stimmen
gemeldet hatten, Müller in dieser Sache einen parlamentarischen Prozess in Gang
gesetzt hatte (Po. 18.3175) und gleichzeitig ein Bundesverwaltungsgerichtsentscheid
hängig war. Der ursprüngliche Postulant Damian Müller kritisierte dieses Vorgehen
deutlich: «Ich muss sagen, dass mich dieses Vorgehen überrascht hat und dass ich es
als schlechten Stil erachte, wenn die Kommission und einige Fachexperten für
Strahlenschutz derart übergangen werden!» Später fügte er hinzu, dass der Bundesrat
mit diesem Entscheid wenig Vertrauen in die hiesigen Gerichte gezeigt habe. Auch an
der Begründung des BFE und der damaligen Bundesrätin Doris Leuthard zur
Notwendigkeit einer raschen Verordnungsanpassung angesichts des hängigen
Gerichtsverfahrens und der dadurch drohenden Infragestellung sämtlicher AKWs in der
Schweiz – je nach geltendem Grenzwert bzw. je nach Gerichtsentscheid hätten die
AKWs die Vorgaben nicht mehr erfüllen können und ihren Betrieb (vorübergehend)
einstellen müssen – fand Müller keinen Gefallen. Kommissionssprecher Luginbühl
erachtete das Vorgehen des Bundesrates hingegen als legitim. 
Die neu für die Energiepolitik zuständige Bundesrätin Simonetta Sommaruga
beanspruchte das Schlusswort für sich, sprach von einer Blickrichtung nach vorne und
befürwortete das Postulat, das mittels einer sachlichen Überprüfung von unabhängiger
Seite in der Bevölkerung wieder Vertrauen im Bereich Strahlenschutz schaffen solle.
Der Ständerat nahm daraufhin das komplexe Postulat, welches das Thema der Kontrolle,
des Vertrauens und der Zuständigkeiten im Nuklearbereich stark tangiert,
stillschweigend an. 9

Alternativenergien

Ein Postulat Girod (gp, ZH) zum Potenzial des alpinen Solarstroms in der winterlichen
Stromversorgung fand am 3. März 2014 keine Mehrheit im Nationalrat. Girod forderte
eine Studie über das Potenzial von Photovoltaikanlagen im alpinen Raum, insbesondere
auf Lawinenverbauungen, Dächern und auf Stauseen. Bundesrätin Leuthard wies darauf
hin, dass im Zusammenhang mit dem in Ausarbeitung befindlichen Solarkataster auch
Gebäude im Alpenraum geprüft würden und beantragte die Ablehnung des Postulats.
Der Nationalrat folgte dieser Argumentation mit 92 gegen 76 Stimmen bei zwei
Enthaltungen, wobei die Fraktionen von SP, GP und GLP geschlossen dafür und die
Fraktionen von SVP und FDP geschlossen dagegen stimmten. Die Fraktionen von CVP
und BDP zeigten sich hälftig gespalten. 10

POSTULAT
DATUM: 03.03.2014
NIKLAUS BIERI
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Verkehr und Kommunikation

Verkehrspolitik

Das im Mai des Berichtjahres im Ständerat eingereichte Postulat Abate (fdp, TI) fordert
vom Bundesrat einen Bericht zur strategischen Vision der Entwicklung der Nord-Süd-
Verbindung der Bahn, speziell der Gotthardachse. Von mehreren Sprechern wurde in
der Debatte auf die Notwendigkeit einer Gesamtschau über die strategische
Entwicklung hingewiesen. Bundesrätin Leuthard betonte in ihrer Antwort, dass sich
strategisch seit der Neat-Strategie nichts geändert habe und man nun in der
Umsetzungsphase stehe, in welcher neben der Schweiz auch Deutschland und Italien
halten müssten, was abgemacht worden sei. Der Ständerat überwies das Postulat
entgegen dem Antrag des Bundesrates mit 29 zu 3 Stimmen. 11

POSTULAT
DATUM: 11.06.2012
NIKLAUS BIERI

Im Rahmen der Debatte zum Bundesgesetz über den Bau und die Finanzierung eines 4-
Meter-Korridors war 2013 festgehalten worden, dass neben dem Korridor durch den
Gotthard auch die Lötschberglinie ausgebaut werden soll. Da es auf der Lötschberglinie
auf der italienischen Seite zwischen Iselle und Domodossola immer wieder zu
Betriebsproblemen kommt, beauftragte die Kommission für Verkehr und
Fernmeldewesen des Nationalrats mit einem Postulat den Bundesrat, zu prüfen, ob die
Effizienz der Lötschberg-Simplon-Achse durch die Übernahme von Betrieb und
Unterhalt der besagten Strecke durch SBB oder BLS erhöht werden könnte. Der
Nationalrat behandelte dieses Postulat in der Sondersession am 6. Mai 2014. Eine
Minderheit Binder (svp, ZH) beantragte die Ablehnung des Postulats und auch der
Bundesrat sprach sich in seiner Stellungnahme deutlich gegen das Postulat aus.
Während die Kommissionsminderheit mit den Kostenfolgen und der Verletzung des
Territorialprinzips argumentierte, betonte Bundesrätin Leuthard, dass ein solches
Übernahmeersuchen in Italien als arroganter und unfreundlicher Akt verstanden
werden würde. Die Vertreter der Kommissionsmehrheit machten dagegen geltend, dass
die Anschlussstrecke für die ganze Achse von grösster Wichtigkeit sei. Der Nationalrat
nahm das Postulat äusserst knapp an: Mit Stichentscheid des Ratspräsidenten
Lustenberger (cvp, LU) bei 87 zu 87 Stimmen und einer Enthaltung. 12

POSTULAT
DATUM: 06.05.2014
NIKLAUS BIERI

Mit einem Postulat wollte Nationalrat Regazzi (cvp, TI) ein  Staatssekretariat für
Verkehrspolitik anregen. Die Verkehrspolitik werde komplexer und international
vernetzter, was eine Staatssekretärin oder einen Staatssekretär mit einer
Gesamtverkehrsperspektive notwendig mache. In der Debatte vom Juni 2016 wies
Nationalrat Fluri (fdp, SO) darauf hin, dass der Bundesrat bereits die Kompetenz
besitze, die Position eines Staatssekretärs zu schaffen und zu besetzen und es deshalb
keiner weiteren Handlung bedürfe. Bundesrätin Leuthard bestätigte diesen Sachverhalt,
betonte aber auch ihre Offenheit gegenüber der diesbezüglichen Meinung des
Parlamentes. Der Nationalrat lehnte das Postulat mit 91 gegen 82 Stimmen bei 2
Enthaltungen ab. 13

POSTULAT
DATUM: 15.06.2016
NIKLAUS BIERI

Strassenverkehr

Das 2010 eingereichte Postulat Amherd (cvp, VS) zur Aufnahme der Lötschbergachse
ins Nationalstrassennetz wurde in der Sommersession des Berichtsjahres im
Nationalrat verhandelt. Das Postulat fordert die Aufnahme des Strassenabschnitts
zwischen Spiez und Gampel/Steg inklusive Autoverlad Kandersteg-Goppenstein ins
Nationalstrassennetz. Verkehrsministerin Leuthard wehrte sich im Plenum ohne Erfolg
gegen die artfremde Übernahme eines Schienenabschnitts in das Nationalstrassennetz:
Das Plenum überwies das Postulat mit 71 gegen 58 Stimmen. 14

POSTULAT
DATUM: 31.05.2012
NIKLAUS BIERI

Im Juni überwies der Nationalrat entgegen des Antrages des Bundesrates ein Postulat
Wasserfallen (fdp, BE), welches vom Bundesrat einen Bericht zum Handlungsbedarf des
Bundes zur Verflüssigung des Verkehrs fordert. Der Postulant begründete das Postulat
mit den zusätzlichen Emissionen, welche durch Verkehrsberuhigungen und Staus
entstehen. Bundesrätin Leuthard argumentierte in der Diskussion erfolglos, dass die
meisten Punkte des Postulats in verschiedenen Konzepten sowie im 2011 mit grosser
Mehrheit angenommenen Postulat Hany (cvp, ZH; zum Staumanagement auf den
Nationalstrassen mithilfe des Pannenstreifens) (11.3597) bereits in Arbeit seien. 15

POSTULAT
DATUM: 05.06.2012
NIKLAUS BIERI
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Nationalrätin Viola Amherd (cvp, VS) verlangte in einem Postulat vom Dezember 2014,
dass für den Transport gefährlicher Güter durch den Simplon der obligatorische
Bahnverlad geprüft werde. Sie begründete ihren Vorstoss mit den immer wieder
vorkommenden gefährlichen Zwischenfällen auf der Simplon-Passstrasse. Schon im
Januar 2015 ereignete sich erneut ein Unglück auf dieser Strecke als einem mit Aceton
beladenen Lastwagen die Bremsen versagten und er nach waghalsigen
Ausweichmanövern von der Strasse abkam und in Brand geriet. Der Bundesrat empfahl
das Postulat im Februar 2015 trotzdem zur Ablehnung. In der Debatte, welche im
September 2016 im Nationalrat geführt wurde, zeigte Bundesrätin Leuthard Verständnis
dafür, dass solche Ereignisse die Bevölkerung beschäftigten. Leuthard führte aber auch
aus, das Astra habe am Simplon jährlich CHF 30-40 Mio. in die Sicherheit investiert und
eine stehende Arbeitsgruppe prüfe laufend weitere Massnahmen. Den
Gefahrenguttransport auf die Schiene zu verlagern, sei beim Simplon keine Option. Die
grosse Kammer sah das anders und nahm die Motion mit 98 zu 94 Stimmen bei 2
Enthaltungen knapp an. 16

POSTULAT
DATUM: 21.09.2016
NIKLAUS BIERI

Eisenbahn

Mit einem im April 2017 eingereichten Postulat „Vorfinanzierung im Rahmen von
Fabi/Ausbauschritt 2030/35“ wollte die KVF-SR erreichen, dass der Bundesrat sich bei
der Planung der Weiterentwicklung der Eisenbahninfrastruktur an folgende Eckpunkte
hält: Step 2030/35 soll CHF 12 Mia. betragen. Für die Weiterentwicklung des
Eisenbahnnetzes wichtige Projekte, die aus finanziellen Gründen nicht in Step 2030/35
aufgenommen werden können, sollen gemäss Art. 58c des Eisenbahngesetzes zur
Vorfinanzierung freigegeben werden. 
Der Bundesrat lehnte das Postulat ab. Er hatte beschlossen, zwei Varianten des Step
2030/35 auszuarbeiten: Eine mit Kosten von CHF 7 Mia. und eine mit Kosten von CHF 12
Mia. Die Annahme des Postulates würde den Bundesrat schon vor der Ausarbeitung der
Alternative auf die Variante von CHF 12 Mia. verpflichten und ihn deshalb daran
hindern, eine sinnvolle Prüfung von Varianten vorzunehmen. Bundesrätin Leuthard
betonte im Juni 2017 vor dem Rat, dass die Kosten für Unterhalt und Betrieb zum
Zeitpunkt dieser Debatte noch nicht klar seien und der Rat damit keine informierte
Entscheidung fällen könne. Der Ständerat stimmte dem Postulat trotzdem mit 28 zu 12
Stimmen (keine Enthaltungen) zu. 17

POSTULAT
DATUM: 15.06.2017
NIKLAUS BIERI

Im März 2018 verlangte Ständerat Hêche (sp, JU) mit einem Postulat den Ausbau der
Bahnlinie Basel-Biel für Doppelstockzüge. Der Ausbau der Tunnels zwischen Basel und
Biel via Delsberg und Laufen solle schnellstmöglich vorangetrieben werden. Support
erhielt das Postulat des jurassischen Standesvertreters aus Basel: Claude Janiak (sp, BL)
drückte seinen Ärger darüber aus, wie die SBB und auch das Bundesamt für Verkehr die
Nordwestschweiz vernachlässigten. Sekundiert wurde er von der Stadtbaslerin Anita
Fetz (sp, BS), welche ins gleiche Horn stiess.  
Bundesrätin Leuthard wies im Rat darauf hin, dass der Ausbau der besagten Strecke in
der Planung des Ausbauschritts 2030/35 des Strategischen Entwicklungsprogramms
der Bahninfrastruktur enthalten und der Abschnitt Biel-Moutier bereits saniert und für
Doppelstockzüge befahrbar sei. Insofern seien die Anliegen des Postulats bereits erfüllt.
Die Ständekammer wollte das Anliegen aber unterstützen und überwies das Postulat im
Juni 2018 mit 30 zu 12 Stimmen (keine Enthaltungen). 18

POSTULAT
DATUM: 14.06.2018
NIKLAUS BIERI

Post und Telekommunikation

Ein von Nationalrätin Gilli (gp, SG) 2009 eingereichtes Postulat zum Monitoring von
elektromagnetischen Feldern war im April 2011 angenommen worden: Nachdem UVEK-
Vorsteherin Leuthard auf die Ängste der Bevölkerung vor der nichtionisierenden
Strahlung hingewiesen hatte und bestätigte, dass das BAFU ein solches Monitoring zwar
vorgesehen hatte, aus Spargründen jedoch nicht umsetzen konnte, nahm die grosse
Kammer das Postulat mit 124 zu 47 Stimmen an. 
2015 publizierte der Bundesrat in Erfüllung des Postulats ein Konzept für das Monitoring
der nichtionisierenden Strahlung. Darin zeigte der Bundesrat auf, dass die technischen
Mittel vorhanden seien, die Finanzierung angesichts der geschätzten Kosten von CHF 7
Mio. für den Aufbau und den Betrieb während zehn Jahren jedoch ungewiss sei. 
2016 beantragte der Bundesrat die Abschreibung des Postulats und der Nationalrat
stimmte diesem Antrag im Juni 2016 stillschweigend zu. 19

POSTULAT
DATUM: 07.06.2016
NIKLAUS BIERI
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„Zukunft des Postnetzes geht uns alle an!“ hatte Nationalrat Reynard (sp, VS) im
Dezember 2016 festgehalten und ein Postulat eingereicht, welches vom Bundesrat
verlangt, Massnahmen zum Einbezug sämtlicher betroffener Parteien in die Gespräche
über die Zukunft des Postnetzes zu prüfen. Als betroffene Parteien wurden
insbesondere Anwohnerinnen und Anwohner, Gemeinden, Kantone und
Gewerkschaften genannt. 
Als der Nationalrat das Postulat Reynard im März 2018 behandelte, bezeichnete es
Bundesrätin Leuthard als „längst überholt“: Eine entsprechende Arbeitsgruppe sei seit
einem Jahr an der Arbeit, die Gemeinden seien integriert. Dieser Hinweis der
Postministerin vermochte jedoch nicht zu überzeugen – der Rat nahm das Postulat mit
128 zu 63 Stimmen (2 Enthaltungen) an. 20

POSTULAT
DATUM: 08.03.2018
NIKLAUS BIERI

Mit einem Postulat griff Ständerätin Brigitte Häberli-Koller (cvp, TG) im September 2019
die Frage nach einem nachhaltigen Mobilfunknetz auf. Ein solches müsse einerseits
einen optimalen Strahlenschutz gewährleisten, andererseits müsse die Einführung von
5G und nachfolgender Technologien «innert vernünftiger Zeiträume» sichergestellt
sein. Weiter fragte die Postulantin nach den Vor- und Nachteilen eines einheitlichen
Mobilfunknetzes gegenüber der heutigen Situation mit drei Anbietern sowie nach der
Förderung der Datenübertragung über das Glasfasernetz. Ähnliche Fragen hatte die
Postulantin bereits in einer Interpellation (Ip. 19.3169) gestellt, war aber mit den
Antworten des Bundesrates nicht zufrieden. Weil auch in der Gesellschaft nach wie vor
kontrovers über die Einführung von 5G diskutiert werde, seien diese Fragen sehr
wichtig. 
Der Bundesrat nahm im November 2019 Stellung zum Postulat und verwies dabei auf
den Bericht über «zukunftstaugliche Mobilfunknetze» von 2015 und auf die
abgeschlossene Revision des Fernmeldegesetzes, in welcher ein Antrag zur
Priorisierung der kabelbasierten Versorgung abgelehnt worden war. Weiter wurde auf
die laufenden Arbeiten der von der damaligen Bundesrätin Leuthard eingesetzten
Arbeitsgruppe «Mobilfunk und Strahlung» hingewiesen. Ein weiterer Bericht sei nicht
nötig, weshalb der Bundesrat die Ablehnung des Postulats beantragte.
Im Dezember 2019 behandelte der Ständerat das Geschäft und die Postulantin
bedankte sich bei der anwesenden Bundesrätin Sommaruga zuerst für den Bericht der
Arbeitsgruppe Mobilfunk und Strahlung, der die Fakten zum Mobilfunk umfassend
aufzeige. Darüber hinaus fehle aber die Diskussion über mögliche Konzepte für die
Zukunft des Mobilfunknetzes. Die von ihrem Postulat aufgeworfenen Fragen würden
sich im Anschluss an den vorhandenen Bericht klären lassen, gingen aber deutlich über
diesen hinaus. Diese Sicht vertrat eine Mehrheit im Saal: Der Ständerat nahm das
Postulat mit 25 zu 16 Stimmen (keine Enthaltungen) an. 21

POSTULAT
DATUM: 05.12.2019
NIKLAUS BIERI

Raumplanung und Wohnungswesen

Bodenrecht

Claudia Friedl (sp, SG) wies in einem Postulat darauf hin, dass sich gemäss Angaben des
ARE im Jahr 2011 rund 595'000 Gebäude ausserhalb der Bauzone befunden hätten. Die
Sozialdemokratin ortete in diesem Umstand gravierende Vollzugsdefizite, welche es zu
beheben gelte. Hierzu forderten Friedl und 36 Mitunterzeichnende einen Bericht über
den Stand im Vollzug betreffend Bauen ausserhalb der Bauzonen; eine Forderung, die
der Bundesrat durch Antrag auf Annahme des Postulates unterstützte. In der
Frühjahrssession wurde das Anliegen von Hans Killer (svp, AG) und Peter Schilliger (fdp,
LU) im Nationalrat bekämpft. In der Herbstsession 2015 legte Nationalrat Killer seine
Beweggründe für die Ablehnung dar, welche in erster Linie daher rührten, dass er die
Kompetenz der Kantone durch Annahme des Postulats beschnitten sah. Bundesrätin
Leuthard widersprach dieser Ansicht in ihrem Votum und bekräftigte, dass lediglich
eine Übersicht und keine schwarze Liste erstellt werden solle. Dies werde in
Zusammenarbeit mit den Kantonen vorgenommen, damit – wo notwendig – gemeinsam
nach Lösungen gesucht werden könne. Die Initiantin und die Bundesrätin vermochten
allerdings lediglich die Fraktionen der SP, Grünen und der GLP geschlossen hinter sich
zu vereinen, weswegen dem Postulat mit 74 zu 103 Stimmen eine Abfuhr erteilt
wurde. 22

POSTULAT
DATUM: 14.09.2015
MARLÈNE GERBER
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Umweltschutz

Gewässerschutz

Die Brisanz der Anpassung der Gewässerschutzgesetzgebung (GSchG), in deren Folge
die Renaturierungsinitiative zurückgezogen wurde, zeigte sich in der relativ deutlichen
Annahme des Postulats Vogler (csp, OW) durch den Nationalrat. Der Obwaldner
Parlamentarier verwies als Beispiel auf die Situation im eigenen Kanton, wo 175 ha
landwirtschaftliche Nutzflächen von Gewässerräumen erfasst seien, was den
Kulturlandflächen von 15 Landwirtschaftsbetrieben entspreche. Konkret verlangte der
Postulant vom Bundesrat die Ausarbeitung eines Berichts, der aufzeigen soll, wie sich
die Ausscheidung von Gewässerräumen auf die Landwirtschaft und die Eigentümer von
eingezontem Bauland auswirke und ob mit einer differenzierten anstelle einer, wie im
revidierten GSchG vorgesehenen, fixen Ausscheidung und Nutzung der
Gewässerräume dem Gewässer- und Hochwasserschutz ebenfalls Rechnung getragen
werden könnte. Trotz ablehnender Haltung der Regierung – Bundesrätin Leuthard (cvp)
wies in der parlamentarischen Beratung einmal mehr auf bestehende Bestrebungen in
Zusammenarbeit mit der BPUK sowie auf eine bereits vorgesehene Evaluation hin – fand
das Anliegen im Nationalrat deutliche Zustimmung. Vergeblich gegen die Überweisung
des Postulats votierten eine geschlossene SP-Fraktion sowie ein Viertel der FDP-
Liberalen. Die Fraktion der Grünen enthielt sich grossmehrheitlich der Stimme. 23

POSTULAT
DATUM: 26.09.2013
MARLÈNE GERBER

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Einer der Hauptgründe, weshalb derart wenige Härtefallgesuche eingereicht wurden,
ist (neben dem Desinteresse vieler Deutschschweizer Kantone) die Angst der
Betroffenen, aufgrund des Gesuchs lokalisiert und dann ausgeschafft zu werden. Der
Tessiner CVP-Nationalrat Robbiani ersuchte deshalb den Bundesrat in einem Postulat,
die Kantone einzuladen, eine besondere Kommission einzurichten, die sich in erster
Linie aus Vertreterinnen und Vertretern der am meisten betroffenen Institutionen
zusammensetzt (Hilfsorganisationen, Gewerkschaften usw.). Diese Zwischeninstanz
würde die Fälle prüfen, bevor die Kantone die Gesuche den Bundesbehörden
unterbreiten. Im Namen der Rechtsgleichheit beantragte die Regierung, das Postulat
abzulehnen. Dieses wurde von Wasserfallen (fdp, BE) bekämpft und die Behandlung
deshalb verschoben. Ende November erklärte der Kanton Waadt, bis Ende April 2003
darauf zu verzichten, jene Sans-Papiers auszuweisen, die sich seit mindestens sechs
Jahren im Kanton aufhalten; bis dahin soll eine Arbeitsgruppe aus Behördenvertretern,
Sozialpartnern und Sans-Papiers-Organisationen eine Globallösung erarbeiten. 24

POSTULAT
DATUM: 22.03.2002
MARIANNE BENTELI

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Hochschulen

Christian Wasserfallen (fdp, BE) beantragte die Berufs-, Laufbahn- und
Studienberatung (BLSB) zu stärken und forderte den Bundesrat in einem Postulat auf,
eine nationale Strategie in diesem Bereich zu entwickeln und die Kantone in ihrer
Eigeninitiative zu stärken. Ausserdem solle der Bundesrat prüfen, wie der Bund bei
diesem Thema selbst aktiv werden könne und welche gesetzlichen Grundlagen dafür
geschaffen werden müssten.
Der Bundesrat war bereit, zu prüfen, mit welchen Massnahmen die BSLB gestärkt
werden könne und beantragte die Annahme des Postulates.
In der nationalrätlichen Debatte monierte Jean-François Rime (svp, FR), dass das
Postulat der Verwaltung zwar einen Haufen Arbeit bringe, und dem Nationalrat später
einen Bericht; dieser würde jedoch keinen grossen Mehrwert bringen. Zudem liege der
BSLB-Bereich klar in der Zuständigkeit der Kantone und nicht des Bundes. Folglich
stimmte die SVP gegen das Postulat, erhielt von anderen Fraktionen aber kaum
Unterstützung: Der Nationalrat nahm das Anliegen mit 119 zu 63 Stimmen bei einer
Enthaltung deutlich an. 25

POSTULAT
DATUM: 21.03.2019
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Medien

Radio und Fernsehen

Die knappe Annahme der RTVG-Vorlage an der Volksabstimmung vom 14. Juni 2015 zog
die Einreichung zahlreicher Vorstösse nach sich, die jedoch im Jahr 2016 nicht alle auf
Gehör im Parlament stiessen. Zu den gescheiterten Vorstössen zählte eine im
Nationalrat abgelehnte Motion Grossen (glp, BE), welche eine breitere, neben Radio und
Fernsehen zusätzliche Verbreitungskanäle umfassende Definition des Service public
gefordert hätte (Mo. 15.3600). 
Weitreichende Strukturänderungen bei der SRG verlangte neben einem Postulat Rickli
(svp, ZH), das eine Überprüfung des Budgets der SRG bezwecken wollten, auch ein
Postulat Rutz (svp, ZH), aufgrund dessen ein Bericht die mögliche Umwandlung der SRG
in eine gemischtwirtschaftliche Aktiengesellschaft darlegen sollte (Po. 15.3419). Der
Postulant erachtete die SRG nicht als "gemeinnützige Vereinigung" sondern als
"gewinnstrebendes Unternehmen", was mit dieser Umwandlung sichtbarer gemacht
werden könnte und die Transparenz über die Verwendung der öffentlichen Gelder
erhöhen würde. Der Bundesrat stellte sich dezidiert gegen diese Ansicht: Die SRG sei
kein gewinnorientiertes Unternehmen; ein positiver Jahresabschluss stehe nicht im
Gegensatz zum eigentlichen Zweck der SRG. Bescheidene Gewinne seien gar
notwendig, um Verluste aus früheren Jahren zu kompensieren. Eine knappe Mehrheit
im Nationalrat stützte die Ansicht des Bundesrates und lehnte das Anliegen ab. Ein
ähnliches Anliegen verfolgte die Motion Aeschi (svp, ZG), die ebenfalls im Nationalrat
scheiterte (Mo. 15.3558). Erfolgreicher war hingegen eine Motion Wasserfallen (fdp, BE)
mit der Forderung nach mehr Kostentransparenz ohne Umwandlung der SRG in eine
Aktiengesellschaft. 26

POSTULAT
DATUM: 21.09.2016
MARLÈNE GERBER

Die Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips beim Service-public-Auftrag verlangte
ein Postulat Wasserfallen (fdp, BE): Die SRG solle nur dann Programme anbieten, wenn
nicht bereits ein entsprechendes Angebot von Privaten vorliege. Das Anliegen zählte zu
den drei Postulaten, die gemäss deren Urhebern neben Forderungen zweier weiterer,
abgelehnter Motionen (15.4032, 15.4051) mit dem Bericht zum Service public hätten
erfüllt werden sollen. Im Nationalrat fand das Anliegen mit Stichentscheid der
Präsidentin Markwalder (fdp, BE) bei 10 Enthaltungen eine denkbar knappe Mehrheit.
Zuvor hatte sich Matthias Aebischer (sp, BE) beim Postulenten erkundigt, ob denn die
SRG entsprechend des Vorstosses beispielsweise keine Meteosendungen mehr
anbieten dürfte, da solche auch bei privaten Anbietern konsumiert werden können,
worauf Wasserfallen antwortete, dass gerade in diesem Bereich ein starkes
Ungleichgewicht zwischen den finanziellen Mitteln der SRG und denjenigen Privater
bestünde, das es allenfalls zu beseitigen gäbe. Bedenken bezüglich Realisierung des
Subsidiaritätsprinzips äusserte auch Bundesrätin Leuthard, indem sie erläuterte, dass
wenig Interesse von Seiten Privater bestünde, den Grundversorgungsauftrag zu
übernehmen, da dies ein landesweites Angebot erfordere, was oftmals wenig rentabel
sei. Da der Bericht zum Service public unterdessen vorlag, hat die Erfüllung des
Postulats im Rahmen eines Zusatzberichtes zu erfolgen. 27

POSTULAT
DATUM: 21.09.2016
MARLÈNE GERBER

Mittels eines Kommissionspostulats bat die KVF-NR den Bundesrat darum, zu zeigen,
wie der Service-public-Auftrag mit weniger Radio- und Fernsehsendern erfüllt und die
Programmqualität erhalten werden kann. Zentral sei dabei gemäss Jürg Grossen (glp,
BE), dass das Programm der SRG gemäss ihrem Auftrag unverwechselbar sei und sich
von den kommerziell ausgerichteten Veranstaltern unterscheide. Im Gegenzug zog die
KVF-NR die Kommissionsmotion zur Reduktion bei den Spartensendern im
Radiobereich (Mo. 17.3010) zurück, welche einen Schritt weiter ging als das Postulat und
die Einstellung von Radio-Spartensendern ohne Service-public-Auftrag – namentlich
genannt wurden zum Beispiel Radio Swiss Pop oder Radio SRF Musikwelle – forderte.
Die Motion hatte zuvor für grosse Diskussionen gesorgt, unter anderem wurde eine
Online-Petition des Schweizer Musikrates mit über 21'000 Unterschriften gegen das
Anliegen eingereicht. In der Nationalratsdebatte in der Herbstsession erklärte
Medienministerin Leuthard, dass der Bundesrat das Postulat annehme, da er die Sender
sowieso regelmässig überprüfe. Sie wies jedoch darauf hin, dass es Privaten zwar
möglich sei, Sender wie die Musikwelle oder Radio Swiss Jazz anzubieten – das täten sie
aber nicht. Folglich würde eine Streichung dieser SRG-Programme zu einer Streichung
des Angebots, nicht zu einer Verlagerung zu Privaten führen. Die grosse Kammer nahm
das Kommissionspostulat mit 101 zu 77 Stimmen bei 5 Enthaltungen an. Widerstand kam
einstimmig von den SP- und Grünen-Fraktionen sowie von der Mehrheit der CVP- und

POSTULAT
DATUM: 11.09.2017
ANJA HEIDELBERGER
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einzelnen Mitgliedern der FDP-Fraktion. 28

Im Rahmen seines Berichts zu den Motionen und Postulaten der eidgenössischen Räte
2017 beantragte der Bundesrat, das Postulat Wasserfallen (fdp, BE), das Auskunft
darüber verlangte, inwiefern der Service-public-Auftrag der SRG unter Einhaltung des
Subsidiaritätsprinzips ausgeführt werden könnte, als erfüllt abzuschreiben. Der
Bundesrat vertrat die Auffassung, dass das Postulat im Zusatzbericht zum Service
public, der im Januar 2017 erschienen war, ausreichend beantwortet worden war. 
Anders sah dies eine Mehrheit der KVF-NR. Sie war der Ansicht, dass die beiden in den
Zusatzbericht eingeflossenen Sonderanalysen – einerseits zu den Programmstrukturen
privater TV-Veranstalter im Vergleich zu denjenigen der SRG und andererseits zu
möglichen Wettbewerbsverzerrungen aufgrund eines gebührenfinanzierten Service
public – nicht ausreichend auf die Frage der Bedeutung des Subsidiaritätsprinzips
eingegangen waren. Mit 98 zu 71 Stimmen setzten sich die Fraktionen der GLP, BDP, FDP
und SVP gegen die Fraktionen der Grünen, SP und der CVP durch und beschlossen
gemäss Antrag der Kommissionsmehrheit, dass der Vorstoss noch nicht abzuschreiben
sei. 29

POSTULAT
DATUM: 05.06.2018
MARLÈNE GERBER

In einem zweiten Anlauf schrieb der Nationalrat ein Postulat Wasserfallen (fdp, BE), das
Abklärungen verlangte, inwiefern der Service-public-Auftrag der SRG unter Einhaltung
des Subsidiaritätsprinzips erteilt werden könnte, in der Herbstsession 2020 als erfüllt
ab. In seinem Bericht zu den Motionen und Postulaten der eidgenössischen Räte 2019
hatte der Bundesrat argumentiert, dass dem Anliegen des Postulanten mit der neuen
SRG-Konzession Rechnung getragen worden sei. Diese stelle erhöhte Anforderungen an
die Unterscheidbarkeit von SRG-Programmen gegenüber Programmen kommerzieller
Veranstalter und verpflichte die SRG, die Unterscheidbarkeit ihrer Radioprogramme
und Unterhaltungsangebote sicherzustellen. 30

POSTULAT
DATUM: 14.09.2020
MARLÈNE GERBER
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